
 

 

 

 

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Daimler Truck Holding AG 

gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex  
 

   
Die Daimler Truck Holding AG hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2022 

den am 27. Juni 2022 bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 (auch DCGK genannt) mit den 

nachstehend genannten Ausnahmen entsprochen und wird ihnen auch zukünftig mit den nachfolgend 

genannten Ausnahmen entsprechen:   
  

• Nach der Empfehlung B.3 DCGK soll die Erstbestellung von Vorstandsmitgliedern für längstens 

drei Jahre erfolgen. Bereits vor Börsenzulassung der Daimler Truck Holding AG im Dezember 

2021 wurden Martin Daum bis zum 28. Februar 2025, Jochen Goetz bis zum 30. Juni 2026 und 

Jürgen Hartwig bis zum 30. November 2026 zu Mitgliedern des Vorstands der Daimler Truck 

Holding AG bestellt, wobei Jochen Goetz mit seinem Tod am 5. August 2023 aus seinen Ämtern 

ausgeschieden ist. Bei der längeren Bestelldauer wurde seinerzeit insbesondere berücksichtigt, 

dass die Daimler Truck Holding AG als Management-Holdinggesellschaft der Daimler Truck AG 

fungiert und Martin Daum, Jochen Goetz und Jürgen Hartwig bereits seit 1. Oktober 2019 

Mitglied im Vorstand der Daimler Truck AG waren. Die Bestellung der übrigen im Amt 

befindlichen Vorstandsmitglieder entsprach der Empfehlung. Auch künftig wird der Empfehlung 

B.3 des DCGK entsprochen.   

   

• Nach der Empfehlung C.4 DCGK soll ein Aufsichtsratsmitglied, das keinem Vorstand einer 

börsennotierten Gesellschaft angehört, insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate bei 

konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen wahrnehmen, 

wobei ein Aufsichtsratsvorsitz doppelt zählt. Nach der Empfehlung C.5 DCGK sollen 

Vorstandsmitglieder börsennotierter Gesellschaften insgesamt nicht mehr als zwei 

Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare 

Funktionen und keinen Aufsichtsratsvorsitz in einer konzernexternen börsennotierten 

Gesellschaft wahrnehmen. Anstatt die empfohlene Gesamtzahl an Mandaten für Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglieder als starre Obergrenze zu beachten, soll jeweils eine 

Einzelfallbetrachtung erfolgen können, um zu beurteilen, ob die Zahl der wahrgenommenen, im 

Sinne des Kodex relevanten Mandate angemessen erscheint. Dabei soll der individuell zu 

erwartende Arbeitsaufwand durch die wahrgenommenen Mandate berücksichtigt werden, der 

je nach Mandat unterschiedlich sein kann.   
   

Leinfelden-Echterdingen, im Dezember 2023 

Daimler Truck Holding AG 

   

   

   

 Für den Aufsichtsrat   
Joe Kaeser   
Vorsitzender   

Für den Vorstand   
Martin Daum   
Vorsitzender   

 


